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^ U8 «Zer . Krankturter Leitung " vorn 47 . blov . 4934 entnekmen wir tolgenden intere88anten Artikel :

^Isue / ^ulgsiren lüi ^ clen Woknungslisu ?
Wseksencle ^Iselilrsgs
Vor kurzem äuberte 8taat88ekretär keinkardt ,8päte8ten8 tür den 8ommer 4935 8ei mit einem
Mangel an Kleinwoknungen , und ?war mit einem
Keklbetrag von etwa 200000, 2u rechnen . In Oer
Kat i8t 8ckon 8eit einiger 2eit aut dem Wokn -
ung8markt ein Om8ckwung ru beobackten ,der in den einzelnen teilen de8 keick8 8ekr un -
gleickmäbig xu 8ein scheint , im ganzen aber un¬
verkennbar i8t . Knt8ckeidend i8t tür die8en Om -
8ckwung natürlich die 2unakme der Oke -
8ckliebungen , die 8eit dem Vorjakr al8 Orgebni8
gebe88erter Konjunktur , 8taatlicker Förderungund damit verbundener 8eeÜ8ck er Om8tellung te8t-
2U8teI1en i8t . 4933 8tieg die 2abl der Kke8ckliek-
ungen er8tmal8 wieder 8eit dem Kinbruck der
Kri8e aut 630000 (540000) , al80 um rund 23 "/^ itür ds8 er8te Oalbjakr 4934 liegen nur die 2aklen
LU8 den Orok8tädten vor , die eine Orkökung um
36o/o gegenüber der ent8preckenden Vorjakr 82eit
Zeigen . In der Kegel bedeutet nun die Kke8cklie8-
8ung Lucb die Begründung eine8 eigenen blau8 -
8tande8 — oder 8ie 8o11te e8 jedentall8 bedeuten .8ckon von die8er 8eite ber i8t al8o eine ver-
mebrte blacktrage nacb Woknungen im Oangeoder ru ervvLrten. Oaru kommt der ZeigendeOedart , der 8icb jede8mal bei Eintritt einer
wirt8ckattlicken Wiederbelebung , wenn 8icb Oe-
8cbättigung und Einkommen be88ern , sut dem
Woknung8markt ergibt . Oie -Vrbeit8lo8en , die
wieder in Orot gekommen 8ind , beginnen den
kückriug LU8 den Woknlauben oder anderen be-
Kelt8mäbigen Onterküntten . Oei den blittelwok -
nungen 8cbeinen außerdem die tietgreilenden
Veränderungen in der politiacken und Verwal -
tung8appsratur an mancken klätren erböbten
Oedart au 82ulÖ8en . und gleickreitig erkält die8e
Kategorie immer nock 2u8trom au8 dem Kagerder Orokwoknungen , deren 6 e8et2ung dünner
und dünner , deren Oeberangebot treilicb durcb
die rege Ombautätigkeit verringert wird . Oabei
8ind die Ke8erven — im Oegen83tr ru land -
läuügen Meinungen , die man in übersteigenderKritik der trükerenWoknbsupolitik kören konnte

— nur 8ebr gering . In Verbindung mit der Volk8-
räklung wurden i . V . in den Oemeinden mit
10 000 und mebr Kinwoknern rund 443000 leer-
8tebende Woknungen , d . 8 . 4,3 o^ de8 ge8amten
Woknung8be8tande8 ermittelt , davon bei Klein-
woknungen nur 4,4 °/o , bei Orokwoknungen da¬
gegen 2,4 o/o > Oa8 i8t ein durcb8cbnittlicber keer -
be8tand , wie er aueb vor dem Kriege al8 normal
und 8cbon rur tecbni8cben Oewältigung der
Woknungstluktuation ertorderlicb galt . 8eid Glitte
v . K wird 8ick der kro 2ent 8Lt? eber verringertal8 vergröbert baben .
Oer Woknung8bau 8elb8t i8t der 6edarl8 -
8teigerung bi8 2 U einem gewi88en Orade bereit8
nacbgekommen , wie die tolgende ^ ut8tellung , die
gleichzeitig einen Oeberblick über die Woknbau -
tätigkeit de8 letzten / akrreknt8 gibt , reigt :
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1924 115 3/6 20 569 106 502 1930 330 260 22 327 310 9711925 191 S12 27 37s 176 930 1931 251 701 20 359 233 6461926 220 529 21 445 205 793 1932 159 >21 27 961 141 265
1927 306 634 22 390 266 635 1923 202 113 69 243 176 0361926 330 442 23 617 309 792 1934 300 000192L 336 602 23 099 317 662

black dem 8cbarlen -Xb8inken 4934/32 war al8o
8ckon 4933 die Woknung8produktion wieder im
^ N8tieg . Kür 4934 liegen bi8ber nur die Krgeb-
ni88e au8 den Oemeinden von über 40 000 kin -
woknern vor . ln die8en wurden von Januar bi8
8eptember rund 444000 Woknungen gegenüber62000 i . V . vollendet , d . 8 . etwa 80 °

/g mebr . kegtman die8e8 Verkältni8 auck nur in vor8icktig8terWei8e tür da8 Oe8amtre8ultat ru Orunde , 80 kann
man wobl mit einem keinrückgang von rund
300 000 Woknungen im §akre 4934 recknen , al80
einem Krgebni8 , da8 an die be8ten Oaujakre der
blackkrieg 82eit kerankommt . Kenn ^eicknend i8t
dabei neuerding8 nickt 80 8ekr die Kr8tellungneuen wie die ksrssk 's ^lutrlrsi 'msckung sltsn
lVokni 'Sumr , die 8ick an dem koken Anteil der
(8eit4933 mit8taatlicken blitteln 8ubventionierten )
Woknung8teilungen xeigt (4928 7 "/„ , 4932 :
48 o/„ 4933 : 34 o/o , im er8ten t4albjakr 4934 in
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den Orob - und >4ittel8tädten 60 " /y ) . Oie keicbs -
2U8cbü88e kür Wobnung8teilungen 8ind aber be-
kanntlicb 8cbon 8eit einigen Monaten verbraucbt ,
nur nocb von örtlichen Ltellen werden bie uncl
da Mittel dafür bereitge8tellt , wie jüng8t 2 . 6 . von
der 8tadt Oerlin , und wieweit nocb auf Orund
rein privater Inve8titionen Ombauten in erbeb -
licbem Omtange 2U erw3rten 8ind , i8t traglick .

^ Icluelle ^ unc^ stnulctui ^ellei ^ öerls ^
Wie grob i8t der vorau88icbtlicbe Wobnung8be -
darf ? Oer Omtang der Klacbtrage wird reckneri8cb
durcb den Kein 2ugang 3n Oau8baltungen , der
8ick 3U8 der 2abl 6er Lbe8cbliebungen ab2Üglick
6er Lbelö8ungen durcb Lod un6 3n6ere LIm-
8tände ergibt , be8tirnrnt . Oie8er Kein2 ugang 3N
Oau8baltungen beträgt N3cb 6en Vorau8berecb -
nungen 6e8 8t3ti8ti8cben Keicb8amt8 , bei denen
konjunkturelle 8cbwankungen N3türlicb auber
3cbt gel388en 8in6 , im Iabr 2ebnt 4930/40 durck -
8cknittlicb 254000 — 638 i8t 638 Lrbe einer ge-
burtentreudigen Vergangenbeit l die letzten , 8t3rk
be8et2ten Oeburt8jabrgänge 3U8 derVorkrieg82eit
rücken in den Jabren 4930 bi8 4935 in 638 bei '
rat8tabige ^ Iter ein . In Wirklicbkeit W3r die
Oeirat82itfer und demgemäb der Zugang 3N neuen
Idau8bLltungen infolge der Kri8e geringer , kund
300000 f4au8balt8gründungen 8ind unterblieben
und werden , wie 638 neuerlicbe -Xn8teigen der
Lbe8ckliebungen 2eigt , jet 2t n3cbgebolt . Allein
3v8 die8ern Orunde liegt ein Ledart von mebreren
400 000 Wobnungen vor . Oa 2 U kornint nocb ein
8cbwer ab 8ckät 2barer „ 8truktureller " Leblbetrag .
Jede Wirt8cbatt8be1ebung lübrt nämlicb 3ul dein
Oebiet de8 Wobnung8bau8 wieder 2 U den ulten
Problemen Zurück , die mit dem völligen ^ U8tall
der Wobnung8produktion in dem Krieg8- und
Inflation ^ abr 2ebnt bei gleicb^eitig 8tark verum
dertem Levölkerung8autbau — mebr Lrwack8ene
und intolgede88en mebr ffau8balte — 2U8ammen-
büngen . Oie gewultige /Vul8tauung de8 Wobnung8 -
bed3rl8 , die bieruu8 entstund , und deren in jeder
Oin8icbt unerwün8cbte Dolgen 8ind dem , der etwu
3N die InÜ3tion82eit 2 urückdenkt , nocb in grau -
8iger Erinnerung . l>Iit grober Krattan8trengung
wurde dünn in den Jabren 4924 bi8 4934 der
Ver8ucb unternommen , mit I1au82in8teuer und
underen öüentlicben Mitteln die bücke 2U 8cklieben .
kund 2wei Millionen Wobnungen wurden dumul8
mit 8t33t8bille erricbtet . Kein 2weitel , dub dubei
2 ubllo 8 e Lebler begangen wurden . Ou8 Lrgebni8
wur über docb eine gewi88e Lnt8pannung , die die
drückend8te Wobnung8not be8eitigte und den
8tulenwei8en Vbbau der Wobnung 82wang 8wirt -
8ckuit erleicbterte . Oie Kri8e mit dem Oruck uul
den Wobnung8markt but dünn reitweiue den
Lindruck ent8teken Iu88en, ul8 8ei 80gur 2uviel
gebuut worden . In Wirklicbkeit butte der Wob -
nungubuu von 4924 der 2abl nucb nur wenig
mebr ul8 den jübrlicben 2uwacb8 un Oau8kal -
tungen verborgen können . Lei jeder Wirt8cbalt8 -
be88erung 8cbiebt ul8o neben dem regelmübigen
Ledarl der unbefriedigte 8trukturelle Leblbedark
uu8 den rebn Krieg8- und Ink>ation8jakren ker -
vor , der in den letzten Jabren nur infolge de8
Linkommens8cbwunde8 3U8gel3llen 2 U 8ein 8ckien.
Llan but weidlicb darüber gekritten , wie grob
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die8er . objektive " Leblbetrag i8t . Offizielle 8tellen
baben trüber anknüpfend an die blauubalte obne
eigene Wobnung (aluo Ontermieter -Lamilien ) mit
der 2abl von 4 Million operiert . In Wirklichkeit
kommt e8 natürlicb nur aut den subjektiven " ,
d . b . 2 aklung 8läbigen Ledart an , den die Oepre8 -
8ion 2 um Ver8cbwinden , der ^ ut8cbwung 2um
Vor8cbein bringt , und de88en Oröbe vom Lim
kommen einer8eit8 und den blieten anderer8eit8
abbangt .

unrl private ksutstiglceil
Oer 8taat wird 8cbon au8 bevölkerung8politi8cben
Lrwägungen darauf 8eben mü88en , dab da8 ns -
lürlicbs Wol,nungst »sdüi4niL nieki rlurel, kunk -
tionsunlökigksil «Iss Wobnungsmsrktss untrs-
Iriecligt bleibt . Lr bat 8ick allerdingu 8eit 4934
unter dem 2wange der Linan 2Not und unter dem
Lindrucknack1a88enden Oedarf8 8cbritt für 8cbritt
LU8 der direkten Wobnung 8baubnan 2ierung 2 m
rückge 2ogen . Oie 8taatlicbe Lörderung de8 Wob -
nung8neubau8 be8cbränkte 8icb 2 ulet 2t auf Keicb8-
baudarleben tür Ligenbeime , für die 47 Millionen

( davon 20 I^Iillionen au8 f4au8balt8mitteln )
2 urVertügung ge8tellt und bereit8 völlig verbraucbt
wurden — Lrgebni8 : 27 000 Ligenbeime — , auf
400 LIillionen Keicb8bürg8cbalten für 2wei8tellige
O^potken auf Xleinwobnungen , von denen ein
gute8 Orittel vergeben i8t , auf 8teuervergün8tb
gung , auf die Büttel für die vor8tädti8cbe Xlein-
8iedlung (495 >Ii1lionen >8^ in den letzten beiden
Jabren ) und die bekannte Wecb8elkreditaktion
tür die Lau8parka88en , die aber nur eine Vor¬
verlegung von 8on8t er8t 8päter . fälligen " Wob -
nung8bauten berbeitükrte . Oie 8taatlicbe Onter -
8 tüt 2 ung bat al 80 von vielen 8eiten ber
ange 8et2t , aber gegenüber der einen Milliarde
jsbrlicb , die bi8 4930 allein au8 Llau 82in 88teuer -
und öffentl . ^ nleibemitteln tür den Wobnung8bau
auugeworten wurde , bleibt der Oe8amtbetrag der
neuen Lörderung8mabnAbmen weit 2 urück . Wenn
8icb trot 2 dem der Wobnung8bau in den letzten
beiden Jabren wieder verbLltni8mäbig gün8tig
entwickeln konnte , 80 i8t da8 aut die Wobnung8 -
teilungen , den 2ug 2um Ligenkeim und auf ge-
wi88e blsekwirkungsn clsr Krsolitkniss und der
an8cbliebenden 8 ub 8tan 2p8^cko8e , auf die Oau -
8parka88enbewegung und äbnlicbe teil8 dauernd ,
teil8 vorübergebend wirk8ame Laktoren 2 urück -
2 utübren . Oement8precbend bat 8icb der Anteil
de8 privaten Wobnung8bau8 gegenüber dem
öttentlicken oder mit ötkentlicben Llitteln unter -
8tüt 2 ten 8tändig vergröbert . Oie Lolge die8er
Ver8cbiebung war , dab 8icb der Wobnung8bau ,
bei dem 8icb nack dem Kriege mebr und mebr
die Lenden 2 2 um Orobblockbau und 2ur keiben -
8iedlung durckge 8et2t batte , nunmebr wieder
8tärker 2er8plitterte und in eine Lülle von kleinen
Objekten 2erliel . Oa8 erleicbterte die private
Linan 2ierung und i8t aucb vom Oe8icbt8punkt
der Wobnung8retorm nickt unerwün8cbt . Oie
Ko8ten die8er Lauwei8e 8ind aber oft böber , und
da8 Lrgebni8 i8t ferner , dab nack wie vor die
mittelgrobe Wobnung , etwa von 3 bi8 4 wim¬
mern , im Vordergrund de8 bleubaue8 8tebt . Oie
Oautätigkeit der 1et2ten Jabre i8t al80 vorwiegsncl
von mittslstsnrlisebsn Krsirsn LU8gegangen und
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vornekmlick diesen Zugute gekommen . Dagegen
läbt 6er KIsinvolinungslrsu für die groben Klagen
6er kotin - un6 Oebaliberieber rin wün8cken
übrig — äbnlicb wie in Kngland , wo 6er V/ob -
nung8bau für 6ie Kntlaltung 6er Linnenkonjunk¬
tur eine ent8cbei6en6e Kölle ge8pielt bat , wo
aber jet ?t gleicbtall8 8taatlicbe Dille kür 6en Klein -
wobnungsbau erwogen wir6 .

^insnrienung als I^supkekivis ^ igleeil
K8 i8t Kein 2weilel , 6ab bier ein «nebliges ^eld
slssllicksr Initislivs liegt . XVo un6 wie 6ie8e
Initiative LN 2 U8etr:en i8t , 6arüber 8in6 8eit einiger2eit Erörterungen 6er 2U8tändigen 8tellen im
Oange , 6ie aucb 6avon au8geben mögen . dab
8icb nacb 6em allmäblicben /tuslauien 6er Vr-
beit8be8cbatlung8progrsmme in 6ie8em lVinter
bier ein neues Lebisl IrinnsnmsrklorisnIioDer
/^nkurbslungspoliiik er8cbbeben könnte . Die kage
6er Keicb8tinan 2en wir6 eine 6irekte 8ubventio -
nierung 6e8 V/obnungsbaus mit 8taat8mitteln
kaum im erbebbcken Dmtange 2ula 88en , un6 6ie
Krlabrungen , 6ie mit 6ie8er Kletbode nacb 6er
Inflation gemacbt wur6en , Ia88en Über6ie8 eine
3Viederbolung nicbt verlocken6 er8cbeinen . ^ ucb
eine kurrlritige Vorlinanrierung wie bei anderen
^ rbeit8be8ckatlung8programmen dürfte mitkück -
8icbt aut 6a8 Kon8olidierung8bedürtni8 der
Peicb 8bnan 2en nicbt 2ur Di8ku88ion 8teben . Klan
i5t 6e8balb vor allem bemübt , 6a8 Problem der
^weilen ld^poibsk 2 u lÖ8en , 6a8 8icb , wie man
weib , al8 ein 8cbwere8 Demmni iür die 8tärkere
Kntlaltung der privaten Lauinitiative erwei8t .8eitdem 6ab au8 öktentlicben Klitteln 8tammende
Dau 82in 88teuerdarlebn , 6a8 in der Klacbkrieg82eit
die Zweite D^potbek er8et?te , weggelallen i8t.
Die Dläne knüplen an die nocb 3932 gegründetepreukiselis Wobnungskrsdilsnsisll an , die die
8taatlicken Dau 82M88teuer - D^potbeken in Ver¬
waltung nebmen , die8e sl8 Lürg8cbalt8fond8 Iür
Zweite D^potbeken benutzten und aucb 8elb8t
Zweiteiligen D^potbekarkredit vergeben 8ollte .Von anderer 8eite it vorge8cblagen worden ,obne 2wicben8ckaltung eine8 neuen In8titut8
mit Dille der psicbsbürgscbsil (Iür den Kabinen
der biberigen Zweiten Orundbucb8telle ) eine Kin -
beit8b ^potbek bi 75 oder 80 ° /„ de8 0ebaudewert8 ,aio die biberige er8te und Zweite D^potbekumla88end , 80 wie einen eniprecbenden ptand -
briett ^p 2 U 8ckalten . Ob Klabnakmen die8er -Xrt
au8reicken , um dem >Vobnunß8bau mebr Kapitalund billiges Kapital 2 U 2 ulübren , it Iraglicb , und
e8 it aucb rweilelbalt . ob die Verbilligung der
Zweiten D^potbek , aut die jene Vorsckläge au8-
ßeben , bei dem gegenwärtigen Kande 82in8lub
allein au8reicbt , um Kleinwoknungen ru Klieten
ru erstellen , die wirklicb von der breiten Kla88e
der Arbeiter und Ungeteilten getragen werden
können . Knt8cbeidend bleibt aio eine Aktivierung
des Kspitslmsrkts und damit der D^potbekar-
inatitute . In ^wicben mögen8teuererleicbterungen ,Klittel der -Arbeitsfront , deren Lereitstellung Iür
8 iedlung 82 wecke angekündigt und 2 um kleinen
peil aucb verwirklicbt wurde , der 3parks88en —
unter Krleicbterung der kiquiditäts - und Leleib -
ung8vor8ckriIten , wie 8ie bereits eingeleitet it —

und der Lorialversickerungsträger die bücke teil -
weie lüllen .

Wie und wo ?
Kleben den 8cbwierigkeiten der Kinanrierung er¬
bebt 8icb nocb eine Külle weiterer 8cbverwie¬
gender Kntsckeidungen , wenn der 8taat wieder
8tärker in den lVobnungsbau eingreilt . 8o drän¬
gend der Ledart in näck8ter 2eit er8ckeint , —
auf lange 8icbt wird er womöglicb abnebmende
lenden ^ Zeigen. Von 3940 an 8inkt der Kletto-
ruwacks an Dausbaltungen rapide , weil 8ick dann
der Oeburtenaustall wäbrend de8 Kriege8 in einer
8tarken Verminderung der Deirats ^itler au8prägt ,und von 3950 an it 80 gar mit einer -^bnabrne
2 U recbnen . (Darauf bat aucb die neue Levöl -
kerung8politik keinen Kinllub mebr ; deren Wirk¬
ungen würden 8icb er8t in einem weiter entkernt
liegenden Zeitraum Zeigen) . 8icberlicb it e8
nicbt angängig , unter dem Kindruck solcber Vor -
ausberecbnungen in den näcb8ten ^abrriebnten ,in denen der lVobnungsbedarl nocb wäcbst , eine
mit den berecbtigten Kebensansprücben eine8
bocbqualiiirierten Volkes nickt vereinbare XVob-
nung8Not bin ^unebmen ; vielmebr wird die Lau -
wei8e auf den verbältnimäbig kurzfristigen Le -
dari einrustellen 8ein , eine Korderung , der aucb
vom Oe8icbt8punkt 8par8amer Kapitalverwend -
beirupllicbten i8t . -Allerdings findet der -Ausfall
an Dau8baltung8be8tand wobl einen /3usgleicbin dem in jenen ^abrxebnten fällig werdenden
8ebr Koben ^ bribbedarl , 80 dab Iür die jetrter8tellten Lauten die Oelabr derKlicbtausnutrung
gering it . Kine weitere Krage : 3Vo 8oll gebautwerden ? Klock ringen die Planungen ,die von bestimmten bevölkerungspobticben^wecksetrungen au8geben und etwa grund -
sätrlicb nur auf dem kande und in Kleinstädten
bauen wollen , mit den lendenden , die aucb den
anderwäri auftretenden Ledart 2 U berücksicb -
tigen 8ucben , um Pre88ungen auf dem lVobnungs -
markt mit ibren unerwün8cbten sozial - und be-
völkerung8politicben Kolgen 2u vermeiden . (Klack
trüberen Lerecbnungen würden 2 . L . die Orob -
8tädte 8elb8t bei völligem 8tocken de8 2 u2 ugsbi 3945 nocb eine Vermebrung der Dausbal -
tungen verseicknen ). Die jet ?t beim Ausbau der
beimiscben kob8totkproduktion be8onder8 aktu¬
ellen Probleme der Incluslrisvsrpllsnrung , dis
8snierung dsr ^ Ilslsdle (mit bobem ^ bbrucb -
bedarl ! ) , die Klöglicbkeiten der incluslrisllen
ksndsiedlung und anderer . gemicbter " 8ied -
lung8lormen taucben aut , die vagen Vorstellungen
von einer ^ enderung un8erer ganzen Levölker -
ung8 - und 3Virt8cbaIt88truktur 8pielen binein .Da8 8ind die qualitativen Kragen de8 XVobnung8-
baues , die 8icb neben der quantitativen 6edart8 -
trage erbeben . Die Knt8cbeidungen , die da8
XVobnunga- und 8iedlung8kommi8ariat 2 U tref¬
fen bat , 8ind al80 vielfältig und 8cbwierig .

Keinem soll kungeln !
Xeinen roll inie ^en !

Winlsrbilllswsrlk dss Dsutsebsn Volkes 1934/35
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/^mllieke Oelcannlmseliung keiekslcamme ^ cieiE
bildenden Künste
Dritte Verordnung «iss prsisirlenlsn 6or ksiekslcsmmsr 6sr I,>I6sn6on Künste Irelr. 6en 8ekut - «Iss
ksrules un «I «lie 8snulssusllt »ung 6er /^rekilelrlen vom 20 . ^lovemtrsr 1934

/ <uf Orun6 6es 8 25 6er ersten Veror6nung rur
Durcktükrung 6es peickskulturkammergesetres
vom 4 . b-lovember 4933 (POLI . I , 8 . 797/99 ) wir6
folgen6es angeor6net :

8 1 -
ksulieke Lsstsltung .

(1 ) Leistungen un6 Arbeiten rein teckniscker ^ rt
lallen nickt unter 6en Legrilk 6er baulicken Oe-
staltung im 8inne 6er 88 2 un6 3 6er ersten
^ nor6nung betr . 6en 8ckutr 6es Leruies un6 6ie
Leruisausübung 6er /Xrckitekten .
)2) 2u 6en Leistungen un6 Arbeiten rein teckni¬
scker /^rt sin6 ru recknen : Laulicke ^ en6erungen
im Innern besteken6er Oebäu6e , wie Versetzen
von ^ üren , -^usbrecken von 2wisckenwän6en , Lin-
rieben von Decken , Verstärken von Lun6amenten
usw . I6an6elt es sick kierbei um baulicke ^ en-
6erungen künstleriscb wertvoller Lauten , 6ie
6eren Oesamtkaltung beeinflussen , so liegt 6er
Legrilk 6er baulicben Oestaltung vor .
)3) 2u 6en Leistungen un6 Arbeiten rein teck-
niscber /^rt sin6 u . a . fernerru recbnen : Anbauten ,
Ergänzungen o6er Erneuerungen , 6ie nacb auken
entwe6er überkaupt nicbt bervortreten , o6er 6as
Oesicbt 6es 8ta6t - o6er Ortsbi16es o6er 6er
Lan6sckaft nickt beeinflussen .
(4) Lesteken Zweitel 6arüber , ob eine baulicke
Arbeit unter 6en Legrilk 6er baulicken Oestaltung
fällt , so entsekei6et 6er Präsi6ent 6er biI6en6en
Künste o6er 6er von ikm beauftragte Leiter 6er
Lan6esstelle .

8 2.
Oksrlsiiung .

LInter 6er Oberleitung im 8inne 6es 8 8 6er
ersten -^nor6nung betr . 6en 8ckutr 6es Lerules
un6 6ie Leruisausübung 6er ^ rckitekten ist 6ie
künstleriscke Oberleitung ru versteken . lkierru
gekoren nickt 6ie verantwortlicke teckniscke Lei¬
tung 6er ^ uslükrung un6 6ie örtlicke Laulükrung .

8 3.
Lsringlügigs o6 «r gslsgentlieks

Lsrulssuslltrung .
(4) Ist LN 6em 8itr einer 8aupolireibekör6e kein
^Xrckitekt vorkan6en , 6er gemäk 8 2 6er ersten
-^nor6nung betr . 6en 8ckutr 6es Lerules un6
6ie Leruisausübung 6er /^rckitekten eigene Lnt -

würle ru Lauten als baupolireilicke Lingaben
bei 6en rustänüigen 6ekör6en einrureicken un6
6ort für 6en Laukerrn ru vertreten berecktigt
ist , un6 wür6en sick kieraus nackweisbar 8tok -
kungen 6es /^rbeitsmarktes ergeben , so kann
nack I^lakgabe 6es -Xbs . 2 für Personen , 6ie Ent¬
würfe ru Lauten bei 6en Laupolireibekör6en
einreicken wollen , Lelreiung von 6er pflickt 6er
2ugekörigkeit rur Kammer wegen geringfügiger
o6er gelegentlicker Ausübung 6er /^rckitekten -
tätigkeit bewilligt wer6en .
( 2) Die Lelreiung von 6er 2ugekörigkeit rur
peickskammer 6er bil6en6en Künste wir6 für 6ie
planbearbeitung 6es einzelnen Lauwerkes aus -
gesprocken , wenn
4 . 6ie befreite Person 6ie für 6ie Ausübung 6er

Tätigkeit erfor6erlicke Zuverlässigkeit un6 Lig-
nung besitzt ,

2 . 6er blackweis 6er 8tockung 6es ^ rbeitsmarktes
6urck eine Erklärung 6es 'kreukänüers 6er Ar¬
beit o6er seines örtlick Leauftragten erbracktist .

Der Antrag auf Lelreiung ist an 6en Leiter 6er
örtlick rustänüigen Lan6e88telle 6er peickskam -
mer 6er bil6en6en Künste ru rickten . Leber 6ie
Lelreiung wir6 gegen Gablung einer Verwaltungs -
gebükr von 3 . — pl ^l . eine Lesckeinigung erteilt ,
6ie 6er Laupolireibekörüe bei 6er Linreickung
6er Laupläne vorrulegen ist .

8 4.
kinrsicksn von Lsuplsnsn 6urek 8ekör6en .

Die Mitwirkung eines nack 8 2 6er ersten /Vn-
or6nung betr . 6en 8ckutr 6es Lerules un6 6ie
Lerulsausübung 6er ^ rckitekten rum Linreicken
von Lauentwürlen berecktigten ^ rckitekten ist
ferner nickt erior6erlick , wenn Lntwürle ru Lau¬
ten als baupolireilicke Lingaben von Lekör6en
innerkalb ikres rustänüigen ^ ulgabenkreises ein-
gereickt wer6en .

8 5.
Inlcrslürelsn .

Diese -Xnorünung tritt sofort in Kraft .

Der prssiüenß
6sr ksickskemmsr 6«r t,il «lsn «1sn Künste

ger . Dönig .
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keieliLve ^oi^ nung Ulren ciie ö^ Iieken ^sekisekulLeksiten sn c!en in riss
keiekslscliLckulLciisikvei 'reiekniL eingel ^sgenen ^sckrekulen
X̂ul Orund 6er Verladung , die 6er Keicb8mini8ter
6e8 Innern 6er Oeut8cben Lacb8ckul8cbalt am
7 . Lebruar 4934 gab , bat 6er Keicb8mini8ter Iür
XVi88en8cbaIt , Lrriebung un6 Volk8bildung , an
6en 6ie Aufgaben 6e8 8ckulwe8en8 übergegangen
8in6 , 6ie odenbenannte un6 nacbatebend wieder-
gegebene Verordnung erlaßen . Oa8 in 6er Ver¬
ordnung benannte Lack 8cbul8ckalt8ver2eickni8
wird ebenlalla bei dem I^lini8ter Iür XVi88en8cbaIt,
Lr^ iebung und Vorbildung gelübrt .

I . ^lilglisilreksft .
8 4 .

(4 ) Oie Ltudierenden 6eut8eber -Vb8tammung und
^lutterapracbe einer in da8 Lacb8cbul8cbalt8ver -
2 eicbni 8 eingetragenen Lacbacbule bilden deren
örtlicke Lacb8cbul8cbalt .
(2 ) -^18 Ltudierende einer Lacb8cbule im Zinne
die8er Verordnung gelten ? er8onen über 47 ^ abre ,
die an einem minde8ten8 2wei8eme 8trigen Lebr -
gang mit vollem kageaunterricbt , oder an einem
8on8tigen von dem Keicb8mini8ter iür 4Vi88en -
8ckalt , Lr^iebung und Volk8bildung al8 gleicb-
wertig anerkannten Lebrgang in vollem Omlange
teilnebmen .
(3) Oer Lübrer der örtlicben Lack 8cbul8cb alt ent-
8cbeidet über die 2ugebörigkeit ?ur Lacb8cbul-
8cbait aul Orund einer 8cbriltlicben Lrklärung
de8 Ltudierenden , dab 8eine Litern und Orob-
eltern ari8cber ^b8tammung 8ind. Oegen die8e
Lnt8cbeidung i8t Oerulung an den keickalübrer
der Oeut8cben Lacb8cbul8cbalt möglicb .
(4 > ^ lle männlicben Mitglieder der örtlicben Lack -
8cbul8cbalt mü88en 8icb der körperlicben und
gelände8portlicben ^ u8bildung durcb die ruatän-
digen Ltellen untergeben ; nur da8 2eugni8 de8
Vertrauen8arge8 kann befreien.
(5) Oie ^4itglied8cbalt xur Oeut8cben Lacbacbul -
8cbait i8t Iür 8olcbe Ztudierende , die die Oe¬
dingungen nacb 8 4 , Eitler 4 bi8 4 erfüllen , 2wang .
Oie Lrlüllung der durcb die örtlicben Lacb8cbul -
8cbaiten auierlegten kllicbten i8t Vorau88etrung
Iür da8 Verbleiben de8 Ltudierenden an der
Lacb8cbule , in 8be80ndere Iür die 2ula88ung ru
einer ordentlicben keileprülung . ^ uberdem gilt
al8 Bedingung der 2ula88ung ru jedem Lacb-
8cbulexamen die Vorlage de8 genügend au8ge-
iüllten Kei8tung8belte8 .

II . /^ulgsbsn .
8 2 .

(4 ) Oie örtlicbe Lacb8cbul8cbalt bat Iür die Ourcb -
lübrung der Aufgaben der Oeut8cben Lack8cbul -
ackalt nacb den von dieaer gegebenen kicbtlinien
im kabmen ibrer Latrung Zorge ru tragen . Lie
bat die Ltudierenden rur Lrlüllung il?rer klbcbt
in Volk und Ltaat anrubalten und 8ie ru ebr -
bewubten deut8cben Männern und opierbereiten
krauen und ?um verantwortung8bereiten , 8elb8t-
Io8en Oienat in Volk und Ltaat ru erxieben .
(2 ) 2ur Lrlüllung der Aufgaben in ibrer Lelb8t-
verwaltung obliegt ibr, unbe8ckadet der Oüickten,

die 8icb au8 der 2ugebörigkeit xur Lacb8cbule
ergeben -
4 , Vertretung der Oe8amtbeit der Ltudierenden ;
2 . küege de8 Oemein8cbaIt8leben8 innerbalb de8

Lemeater- berw . X1a88en- und Lcbulverbande8;
3 . Mitwirkung an der ^ ulreckterkaltung der Ord¬

nung in der Lacb8cbule ;
4 . Oeratende keilnakme an den Lebrerkonlerenren

durcb ibren Lübrer bei Verbandlungen über
a) Oiariplinarlalle,
b ) Lacb8cbulangelegenbeiten ,
c ) kacb8cbul8cbalt8angelegenbeiten .
Oer Lübrer der örtlicben Lacb8ckul8ckalt i8t
2 ur Ver8cbwiegenbeit über die Verbandlungen
verptlicbtet ,

5 . Mitwirkung bei der körperlicben Lrriebung
durcb die 2U 8tändigen Ltellen und bei der po-
litiacken Lr^iebung durcb den b^LOLtO.

6 . Mitarbeit bei 80? ialen , wirt8ckaltlicben und
8on8tigen >4abnabmen , die geeignet 8ind , die
politi8cbe Lrsiebung 2U lördern .

II >. 8skungsn .
8 3.

(4) Oie Oildung der örtlicben Lacb8cbul8cbalt er¬
folgt aul Orund einer Latrung . Oie8e wird erst¬
malig von dem Oeaultragten de8 Keicb8lübrer8
der Oeut8cben Lacb8cbul8cbalt (Xrei8lükrer oder
kacb8cbul8ckalt8lübrer ) im Oenebmen mit dem
Lcbulleiter aulge8te11t, Oie Lattung bat die in
der Verladung der Oeut8cben Lacb8cbul8cbalt
und in die8er Verordnung gegebenen allgemeinen
Oe8timmungen ru beacbten , Lie mub Angaben
entbalten über
4 . die ^litgliedacbait ,
2 , die Oildung und die Aufgaben der Oien8t8tellen

der örtlicben Lacb8cbul8cbalt , in 8be80ndere
a) de8kübrer8 der örtlicben kacb8cbul -

acbalt . Lr wird — wenn möglicb — au8
denjenigen Mitgliedern der örtlicben Lacb-
8cbul8cbait, die dem blL . - Ltudentenbund
angeboren , vom Keicb8lübrer der Oeut8cben
kacb8cbul8cbalt oder de88en Oeaultragten
(Xrei8lübrer) Iür jede8 Leme8ter oder Lcbul-
balbjabr berufen , Oie Oerulung erfolgt er8t-
malig und bei nickt ordnung8mäbigem ^ U8-
acbeiden de8 Vorgänger8 nacb Oenekmen
mit dem Lcbulleiter, im übrigen nacb -Xn-
börung de8 Vorgängera . Lr wird erlorder-
Iicbenkalle8 vom keick8lübrer der Oeut8cken
kacb8cbul8cbalt oder de88en Oeaultragten
jKrei8lübrer) abberulen .

b) der beiden ^ elte8ten . Lie 8teben dem
kübrer der örtlicben kacb8cbul8cbalt rur
Leite und vertreten ibn im kalle 8einer 6e -
binderung . Lie baden die Ollickt , laufend in
die Arbeit de8 kübrer8 der örtlicben kack -
acbulacbalt und aller Lemeater - und Llaaaen -
obleute 80wie der kacb8cbalt8leitung Linblick
ru nebmen , Lin ^ elte8ter i8t im kegellalle
der ordnung8mäbig au8ge8ckiedene Lübrer
der örtlicben Lacb8cbul8cbalt oder ein von
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ibm benannter Xla88enobmann : cjiese beiden
können nur vorn Keicli8lübrer ber Oeutscben
bacb8cbul8cbalt ober 8einern Leaultragten
jXrei8lübrer) abberulen werben . br8tmalig
unb 8olern ein orbnungamäbig au8ge8cbie-
bener bübrer 6er örtlicken back8cbul8ckalt
ober ein von ikrn benannter 8eme8ter - berw.
KIa88enoblnann nicbt vorbanben i8t , i8t 6er
eine .-̂ elte8te ein vorn bübrer 6er örtlicben
bacb8cbul8cbLltauk4Viberrulruernennenbe8
>4itgbeb 6er örtl . bacb8cbul8ckalt. Oer
an6ere ^ lte8te i8t 8tet8 ein vorn bübrer 6er
örtlicben bacb8cbul8cbalt aut XViberul rum
^ e1te8ten ernannter bla88enobmann .

c) 6ie 8eme8ter - berw . X1a88enobman -
ner . 8ie 8in6 6ie Mitarbeiter 6e8 bübrer8
6er örtlicben bacb8cbul8ckalt un6 tragen
6ie Verantwortung tür 6ie Ourcblübrung
6er ^Vulgaben 6er bacb8cbul8cbalt in 6er
8eme8ter - berw . Xla88engernein8cbatt , 6ie 8ie
vertreten . 8ie werben vorn bübrer 6er ört -
licken bacb8cbul8cbalt ernannt un6 abbe -
ruten . bacb8cbul8cbalten an -^N8talten rnit
lreier bekrwei8e rnÜ88en an8tatt 6er 8e -
me8ter - berw . X1a88engemein8ckalt -^rbeit8 -
gernein8cb alten bilben , 6ie bacb8cb alten bar -
8tellen .

6) 6er ^ mt8leiter . bür 6ie Ourcblübrung
6er ^ ulgaben 6er örtlicben bacb8cbul8cbalt
kann 6eren bübrer Geinter einricbten, 6ie
von ^ rnt8leitern verwaltet werben . Oie8e
Remter 8ollen — wenn eben rnögbcb —
6urcb 6ie 3eme8ter - berw . X1a88enobleute
be8etrt werben ; 8ie werben vorn bübrer 6er
örtlicken bacb8cbul8cbalt berulen.

3 . 6ie allgemeine Ver8arnrnlung 6er örtlicben bacb -
8cbul8ckalt . 6er irn binvernebmen rnit 6er
8cbulleitung 6ie jeweil8 erlorberlicben unb ver-
lügbaren käume 6er ^ N8talt rur Verlügung
ge8tellt werben .

4 . 6ie brbebung von Beiträgen . Oie brbebung von
bacb8cbul8cbalt8beiträgen erlolgt ru Oeginn
eine8 jeben 3erne8ter8 ober 8cbulka1bjLkre8
burcb 6ie 8cbulleitung in einer 8urnrne . Oei
katenrablung 6e8 8cbulgeI6e8 erlolgt 6ie br-
bebung 6e8 bacb8cbul8ckalt8beitr3ge8 rnit 6er
er8ten Kate. Oie back8cbul8cbalt8beitrage 8inb
an 6ie vorn bübrer 6er Oeut8cben bacb8cbul-
8cbalt le8tge8etrten 8tellen abrulübren.

5 . 6ie Xa88enlübrung . Oie Ka88enlübrung über¬
nimmt ein Xa88enwart .

(2) >1einung8ver8cbiebenbeiten über 6ie ^ .u8legung
6er 8atrungen rwi8cben 8cbule unb örtbcber
back8cbalt ent8cbeibet 6er ru8tänbige backmi -
ni8ter nacb ^ .nbören 6e8 Keicb8lübrer8 6er
Oeut8cben back8cbul8cbalt enbgültig , wenn bei
6en unteren In8tanren 6e8 Keicbe8 unb 6er Oeut -
8cben back8cbul8cbakt eine binigung nicbt ru -
8tanbe kommt .

8 4.
(4) Oie Oenebmigung 6er 8atrungen 6er Oeut -
8cben bacb8cbul8cbalt unb etwaiger vom bübrer
beantragter Anbetungen erlolgt burcb 6en Keicb8-
mini8ter ober 6e88en Oeaultragten im Oinver-
nebmen mit 6em Keicb8lübrer 6er Oeut8cben
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bacb8cbul8cbalt ober 6e8 Oeaultragten . b4it 6er
Oenebmigung 6er 8atrungen erbält 6ie örtbcbe
back8cbul8cbalt 6ie 8tLatbcke Anerkennung al8
Obeb 6er Oeut8cben bacb8cbul8cbalt unb tritt
unter 6ie ^ ul8icbt 6e8 8taate8 80wie 6er Keicb8 -
lübrung 6er Oeut8cben bacb8cbul8cbalt.
(2) Oie Oeberwackung 6e8 8atrung8mäbigen Ver -
balten8 6er örtlicben back8ckul8cbalt unb ibrer
Oien8t8tellen , aucb ibre8 Vermögen8beirate8 (vgl.
8 8) i8t ^ ulgabe 6er Keicb8lübrung 6er Oeut8cben
? acb8cbul8cbalt ober von ibr beaultragten Oien8t -
8tellen ( Krei8lübrung ) .
(3) Ver8töbt 6ie örtbcbe bacbscbulscbalt ober eine
ibrer Oien88teI1en gegen 6ie allgemeinen Oe8etre
ober 6ie 8cbulorbnung . 80 kann 6er bacb8cbul-
leiter 6en 6e8cblub ober 6ie >4alznabme burcb
8cbriltlicbe, an ben Oeicb8lübrer 6er bacb8cbul-
8cbalt ru ricbtenbe , begrünbete ^litteilung bean-
8tanben . In 6ie8em balle bei Ver8tob gegen bie
Oe8etre ober bie 8cbulorbnung wirb 6er Oe8cblub
ober bie ^labnabme vorläulig auber Xralt ge8etrt.
Ver8töbt bie örtbcbe bacb8cbul8cbalt ober eine
ibrer Oien8t8tellen gegen bie Oe8timmungen bie-
8er Verordnung ober bie 8atrung , 80 kann 6er
bacb8cbulleiter ben Oe8cblub ober bie blabnabme
burcb 8cbriltbcbe an ben Keicb8lübrer 6er Deut-
8cben back8cbul8cbalt ru ricbtenbe lbitteilung
bean8tanben ; jebocb wirb in bie8em balle 6er
Ve8cblub ober bie l^labnabme nicbt auber Xralt
ge8etrt .
Oegen bie Oeanatanbung 8einer 6e8cblÜ88e ober
blabnabmen burcb ben bacb8cbulleiter kann ber
bübrer ber bacb8cbul8cbalt berw . ber Vor8itrer
be8 Vermögen8beirate8 bei bem Keicb8lübrer ber
Oeut8cben bacb8cbul8cbalt ober be88en Oeaul -
tragten (Xrei8lükrer ) bin8prucb erbeben . Oie enb -
gültige bnt8cbeibung trillt bei bbcbteinigung ber
bacbmini8ter nacb iXnbören be8 Keicb8lübrer8
ber Oeut8cben bacb8cbul8cbalt .

8 5.
Oie örtlicben bacb8cbul8cbalten 8inb blitglieber
ber Oeut8cben bacb8cbul8cbalt . 8ie 8inb an bie
reicb8bebörblick erla88ene ober genekmigte Ver -
la88ung ber Oeut8cben bacb8cbul8cbalt unb beren
^ nwei8ungen gebunben .

IV. Vsrmögsnsvsrvsllung .
8 6.

(4 ) Oie bacb8cbul8cbalt bat lür bie 6ereit8tellung
ber rur Orlüllung ibrer ^ ulgaben erlorberlicben
bbittel im Kabinen ber burcb keicbaanorbnungen
gegebenen Oe8timmungen 8elb8t xu 8orgen .
(2) ^ebe8 I^litglieb bat bie Olbcbt, 8einen bacb-
8ckul8cbalt8beitrag rum Oeginn eine8 jeben 8e -
me8ter8 berw . 8cbulba1bjabre8 in einer 8umme
ru rablen .
(3) Oie Ka88enge8cbalte ber back8ckul8cbalt über¬
nimmt ber Xa88enwart ber örtlicben ? acb8ckul -
8cbalt .

*

(4) Oa8 Vermögen ber örtlicben bacb8cbul8cbalt
dilbet ein 8onbervermögen , über ba8 ibr b'ükrer
nacb ben lolgenben näberen Oe8timmungen ver-
lügen kann .
(5 ) bür Verbinbbcbkeiten ber bacb8cbul8cbatt
baltet nur bie868 8onbervermögen .



8 7.
Die ^Vakrnekmungber Vermögensverwaltung,ins -
besonbere 6ie Kontrolle über 6ie laulenben Lin-
nakmen unb Ausgaben bst 6er kükrer 6erkack -
sckulsckalt ober ein von ibrn 2U berulenber
Kassenwart 2U übernebinen .

8 8.
(4 ) ^ebe örtlicke kacksckulsckalt bat einen Ver -
mögensbeirat ru Kilben. Dieser bestekt aus brei
>4itgliebern : einein Geltesten , 6er vorn kükrer
6er örtlicken kacksckulsckalt , einem klitglieb
6e8 8ckulbeirates o6er 8cku1vorstan6e8 , bas von
6ie8em un6 einem kekrer (am be8ten 6er Direk¬
tor 6er Anstalt ) , 6er vom beiter (kacksckulleiter )
benannt wirb .
(2 ) 2u I»4itg1ie6ern 8oIIen nur kersönlickkeiten
bestellt werben , von 6enen eine tätige Mitarbeit
erwartet werben kann .
( 3) Der Vermögensbeirat bat einen Vor8tan6 2U
waklen un6 gibt 8icb 8eine Oesckältsorbnung
8eib8t .

8 9.
(4 ) Der Vermögensbeirat Kat 6ie )Vulgabe , 6ie
örtlicke kacksckulsckalt in allen gesckältlicken
^Isknakmen 2U beraten un6 2U unterstützen .
(2) 8in6 6er kükrer 6er örtlicken kacksckul -
8ckait un6 6er Kassenwart an 6er V/akrnekmung
6er Vermögensverwaltung verkinbert , 80 tritt
6er Vorsit ^enbebes Vermögensbeirates an 6eren
8telle .
(3) Der Vermögenskeirat Kat 6ie kinnakmen , 6ie
Ausgaben un6 6ie Vermögensverwaltung lort -
lauleNb 2U Überwacken un6 6ie kükrung 6er ört¬
licken kacksckulsckalt bei ikren biesberüglicken
l^laknakmen nötigenlalls ru beraten un6 ru unter¬
stützen . kr Kat lerner 6en von 6em kükrer 6er
örtlicken kacksckulsckalt nack Beratung mit
6en Amtswaltern lür ein 8emester - kerw . 8ckul -
kalbjakr aul ^ ustellenben Dauskaltsplan 2U ge -
nekmigen . 2u jeber 8it2ung 6es Vermögensbei -
rates sin6 6er örtlicke kackSckulsckaltslükrer
un6 Kassenwart ein^ulaben . ks müssen 2U An¬
fang 6es 8emesters eine 8itrung 6es Vermögens¬
beirates stattlmben rur -Xulstellung 6es Ibauskalt -
planes , ru knbe 6es 8emesters rurkntgegennakme
6er 8emesterabrecknung . ^ ukerbem soll minbe -
stens einmal im 8emester bexw . 8ckulkLlbjakr
eine Vermögensbeiratssitrung stattlinben . ^ Ile im
Dauskaltsplan nickt ausbrücklick vorgesekenen
un6 benannten Ausgaben , 6ie lür einen 2weck
50 k >4 . in einem 8emester berw . 8ckulkalbiakre
übersteigen , sowie Debersckreitungen 6es klaus -
kaltplanes unterliegen 6er vorkerigen Oenekmi -
gung 6es Vermögensbeirates .

(4) Oegen knbe eines jeben 8emesters berw .
8cku1kalkjakres Kat eine grünblicke krülung 6er
Vermögensverwaltung 6urck 6en Vermögensbei¬
rat stattrulinben . Diese krülung Kat sick auck
aul 6ie Derecktigung 6er einzelnen Ausgaben
nack >4alzgabe 6es klauskaltplanes ober 6er 8on -
bergenekmigungen 2U erstrecken .
(5) Der kükrer unb jebe Dienststelle 6er ört¬
licken kacksckulsckalt Kaken 6em Vermögens¬
beirat aul Verlangen jebe gewünsckte ^Vuskunlt
über vermögensrecktlicke klaknakmen unb 8e -
scklüsse ru geben unb jebe sick baraul keriek -
enbe kinsicktnakme ru gestatten .
(6j Oegen 6ie Descklüsse 6es Vermögensbeirates
kann 6er kükrer 6er ortlicken kacksckulsckalt
6ie kntsckeibung sber kLeickslükrung 6er Deut -
scken kacksckulsckalt anrulen . Diese ist enb -
gültig . Der keickskassenlükrer 6er beutscken
kacksckulsckalt ist immer berecktigt , Vorsckläge
?ur ^ ulstellung 6es llauskaltsplanes 6en ein¬
zelnen örtlicken kacksckulsckalten ru macken ;
ebenso ist 6er keickskassenlükrer 6er Deutscken
kacksckulsckalten berecktigt , jeber ^eit bei samt¬
licken örtlicken kacksckulsckalten 6ie Kassen 2U
prülen .

8 40.
Die Tätigkeit in sämtlicken Dienststellen 6er
örtlicken kacksckulsckalten ist ekrenamtlick .
8are -Auslagen sinb aus 6en Mitteln 6er kack -
sckulsckalten im kakmen 6es klauskaltsplanes
2U erstatten .
8 erlin , 6en 6 . Oktober 4934.

Der keicksminister
lür ^Vissensckalt , krriekung unb Volksbilbung

^ m 44 . Oktober 4934 kielt 6er keickslükrer 6er
Deutscken kacksckulsckalt , Dermann 2iegler ,
6ie erste kükrertagung 6er Deutscken kack -
sckulsckalt ab . aul 6er er 6ie vorstekenbe öl-
lentlicke Reicksverorbnung bekanbelte . kr legte
bar , 6ak burck 6ie keicksverorbnung 6er or-
ganisatoriscke Vulbau unb 6ie amtlicke Vertret¬
ung 6er Oesamtkeit 6er 8tu6ieren6en aller beut -
scken kacksckulen gesickert sei . Dieses bebeutet
6en ersten 8ckritt rur kelorm 6es kacksckul -
wesens , insbesonbere 6es teckniscken 8ckulwe -
sens . Ks werbe nock lolgen eine -^bgrenrung
6es kacksckulgebietes gegen 6ie kerulssckulen
unb gegen 6ie Docksckulen . ^ Is weitere ^ ul-
gabe 6er Deutscken kacksckulsckatt betracktet
6er keickslükrer 6en ru erwirkenben gesetr -
licken 8ckutx 6er Intel iür Absolventen 6er
kacksckulen .
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XVilkelin Orsk / / Karlsruhe (Vacjen)



Grundsätze und Forderung für die Arbeilsvergebung
Milgeteill von der Fachgruppe Z . Selbständige Unternehmer

Das Submissionswesen im Bauhandwerk weist
Mißstände auf , die unter Einsatz aller gesetzlichen und
moralischen Mittel abgestellt und einer Verbesserung
zugeführt werden müssen.

Die Vorschläge über Mittel und Wege zur Er¬
reichung eines gesunden Submissionswesens betreffen
nach den an den Submissionen beteiligten Parteien
auf der einen Seite die bauvergebenden Behörden , Ar¬
chitekten und Bauherrn und auf der andern Seite das
Handwerk selbst .

Grundsätzlich kann im Voraus festgesetzt werden ,
daß im großen und ganzen alle Wünsche und For¬
derungen des Handwerks eigentlich nur auf die sinn¬
gemäße Anwendung der Verdingungsordnung für Bau¬
leistungen (VOB ) hinauslaufen . Alle Einzelwünsche
und Forderungen , die in nachstehenden Ausführungen
niedergelegt sind , sind fast alle als ausdrückliche oder
sinngemäße Soll - Vorschriften in der VOB enthalten .
Nur die Tatsache, daß die VOB , soweit sie überhaupt den
Angeboten formal zu Grunde liegt , von den Architek¬
ten und Baubehörden nach Auffassung des Handwerks
nicht wort - und sinngetreu zur Anwendung kommt ,
ergibt die Unzufriedenheit des Bauhandwerks mit dem
Submissionsmesen . Das Bauhandwerk ist der Ueber -
zeugung , daß eine restlose, sinngemäße Anwendung
der VOB bei allenBauvergebungen mit einem Schlage
alle Beanstandungen und Mißstände fast vollkommen
beseitigen würde .

I .

Insbesondere hat das Handwerk folgende Wünsche
und Forderungen an die bauvergebenden Be¬
hörden :

1 . Die Fristen zwischen Arbeitsausschreibung und
Angebotsabgabe werden in letzter Zeit von den Bau¬
behörden vielfach zu kurz angesetzt . Der Unternehmer
hat dadurch nicht genügend Zeit zur Beschaffung der
notwendigen Unterlagen und zur Aufstellung einer
ordnungsmäßigen Kalkulation . Es muß bedacht wer¬
den, daß der Handwerker schon aus wirtschaftlichen
Gründen die Ausarbeitung von Angeboten meist außer¬
halb der ordentlichen Arbeitszeit nach Feierabend vor¬
nimmt und vornehmen muß . Durch die unzureichende
Terminbestimmung wird er gezwungen , diese Arbeiten
am Tage vorzunehmen , wodurch ihm ein unproduk¬
tiver Arbeitsaufwand entsteht .

Die kurzen Fristen werden meist mit Arbeitsbe -
schafsimgsmaßnahmen begründet . Bei gutem Willen
muß es aber bestimmt möglich sein , ausreichende Fristen
dem Unternehmer für die Ängebotsabgabe einzuräumen .
2 . Als noch größerer Mißstand wird vom Handwerk
der Umstand empfunden , daß die Angebotsunterlagen
teilweise ungenügend insbesondere die Arbeitsbeschriebe
unklar sind. Ein klarer , unmißverständlicher Arbeits¬
beschrieb ist die Grundlage für das Angebot , wie
auch für die Arbeitsausführung des Handwerkers .

Die Arbeiten sollen nach den Vorschriften der VOB
so beschrieben sein , daß jeder Handwerker ohne jeden
Zweifel die gleiche Vorstellung von der auszuführenden
Arbeit erhält . Ungenügende und unklare Angebots -
unterlagen fördern das Pfuschertum und tragen zum
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nicht geringen Teil Schuld an den erheblichen Abweich¬
ungen in den Angebotspreisen , wie auch an Streitig¬
keiten über die Aussührungsart der Arbeiten .

Das Handwerk muß die Forderung stellen , zu der
Ausarbeitung der Angebotsunterlagen zugezogen zuwerden . Diese Mitarbeit des Handwerks bei der Auf¬
stellung der Angebotsunterlagen soll grundsätzlich für
alle Arbeitsvergebungen erfolgen , die eine nicht alltäg¬
liche Arbeitsausführung vorsehen. Für ständig wieder¬
kehrende Arbeiten ist es selbstverständlich ausreichend ,wenn einmal im Einvernehmen mit den Bauämtern
und mit dem BDA ein Arbeitsbeschrieb für diese Ar¬
beiten festgelegt wird . Die Mitwirkung der Sachver¬
ständigen des Handwerks für die Vorbereitung der
Ausschreibung ist in K 7 der VOB ausdrücklich vor¬
gesehen .
3 . Die meisten Klagen hat das Handwerk vorzubringen
über die Nichtbefolgung des Z 26 der VOB , der das
für den Zuschlag zu wählende Angebot behandelt .

Die Vorschrift, daß der Zuschlag nicht an die nied¬
rigste Geldforderung gebunden ist und daß Angebote ,
deren Preise in offenbarem Mißverhältnis zur Leistung
stehen , ausgeschlossen werden und nur solche Angebote
Berücksichtigung finden sollen , deren Preise bei ein¬
wandfreier Ausführung für den Bieter auskömmlich
erscheinen , wird nach Ansicht des Handwerks von den
Baubehörden nur selten oder unzureichend angewandt .

Die Forderung auf Zuschlagserteilung an das an¬
gemessene Angebot erfordert allerdings die unzweideu -
tigb Feststellung des angemessenen Preises . In Fällen ,in denen die Submission keine Unterbietungen erkennen
läßt , die Preise sich also auf ziemlich gleicher Höhe
bewegen , ist irgendeine Tätigkeit der Sachverständigen
des Handwerks oder einer Sachverständigenkommission
nicht erforderlich. Dagegen muß von den Baubehörden
verlangt werden , daß der im 8 7 der VOB vorge¬
schriebene Beizug von Sachverständigen des Handwerks
in allen Fällen zu , erfolgen hat , in welchen die Ange¬
bote erhebliche Differenzen aufweisen . In all diesen
Fällen sollen unbedingt die Sachverständigen des Hand¬
werks tätig werden . Es ist hierbei nicht Absicht des
Handwerks , irgendwelche Preiserhöhungen zu veran¬
lassen oder dem Handwerker hohe Verdienstspannen zu
gewähren . Es soll durch die Sachverständigenprüfung
nur die Forderung der VOB auf Ausschaltung der
Angebote erfüllt werden , deren Preis im offenbaren
Mißverhältnis zur Leistung stehen. Die Sachverstän¬
digen des Handwerks haben die ausdrückliche Aufgabe ,
die unterste Grenze eines angemessenen Angebots bei
knappster Verdienstspanne und rationellster Organisation
eines Betriebes festzustellen.

Es ist bekannt , daß gegen die Gutachten der Sach¬
verständigen des Handwerks bei den bauvergebenden
Behörden ein großes Mißtrauen besteht . Es soll auch
nicht geleugnet werden , daß in früheren Jahren die
ihnen gestellten Aufgaben nicht von allen Sachver¬
ständigen im richtigen Sinn aufgefaßt wurden und des¬
halb dieses Mißtrauen der bauvergebenden Behörden
vielleicht nicht ganz ohne Mitschuld des Handwerks bed
steht. Es ist daher erstes Erfordernis , dieses Vorur¬
teil bei den Baubehörden zu beseitigen und ihnen ein-



deutig zum Ausdruck zu bringen , daß sich die Tätigkeit
der Sachverständigen des Handwerks in Zukunft nicht
als eine einseitige Jnteressenverlretung darstellen wird ,
sondern im Gegenteil , auch den Interessen der bauver¬
gebenden Behörden dient , da Ueberangebote genau so
gekennzeichnet werden , wie Schleuderangebote . Als ein
Weg zur Wiederherstellung des bei den Baubehörden
nicht vorhandenen Vertrauen in die Tätigkeit der Sach¬
verständigen wird empfohlen, daß sich die Sachverstän¬
digen bei der Prüfung der Angebote mit der bauver¬
gebenden Behörde an einen Tisch setzen und gemein¬
sam die Angebote durchprüfen . Die Erfahrung lehrt ,
daß dieser Weg geeignet ist, das Vorurteil gegen die
Gutachten der Sachverständigen des Handwerks zu be¬
seitigen . Wenn der Vertreter der Bauherrschaft an der
Nachrechnung der Angebote mit den Sachverständigen
selbst teilnimmt , so ist die Einigung auf einen gemein¬
samen Standpunkt ohne Zweifel leichter, als wenn die
Bauherrschaft nur das Ergebnis einer Prüfung erhält ,das ohne ein Zusammenwirken zustande gekommen ist.
Den Baubehörden soll nicht die Anerkennung des
Nachprüfungsergebnisses diktiert, sondern sie sollen von
den Sachverständigen von der Richtigkeit der Gutachten
überzeugt werden .

Zu einer stichhaltigen Nachprüfung von Angeboten
verschiedener Höhe sind Preisaufteilungen notwendig .
Die Baubehörden sollen grundsätzlich, sobald sich die
Notwendigkeit einer eingehenden Prüfung der Ange¬
bote unter Beizug der Sachverständigen des Handwerks
ergibt , von den Anbietern die Preisaufteilung für ihr
Angebot verlangen . Werden diese nicht termingemäß
beigebracht, ) o ist das betreffende Angebot aus der
engeren Wahl auszuscheiden. Die Preisausteilungen er¬
möglichen den Behörden und den veigezogenen Sach¬
verständigen , die Abweichungen in den Kostenelementen
genau festzustellen und offensichtliche Fehler oder un¬
mögliche Unter - und Ueberschreitungen einzelner Kosten¬
ansätze ausfindig zu machen. Es hat sich früher schon
gezeigt, daß die Preisaufteilungen von Bietern oft unter
Außerachtlassung jeder wirtschaftlichen Vernunft und Er¬
fahrung aufgestellt werden . Auch beweisen die Preis¬
austeilungen in vielen Füllen , daß eine Kalkulation vor
Abgabe des Angebots überhaupt nicht stattgefunden
hat und der angebotene Einheitspreis sich nicht auf
eine Preisaufteilung stützt , sondern umgekehrt nachträg¬
lich die Preisaufteilung sinnlos nach dem abgegebenen
Angebot konstenniert wird . Anbieter , denen ein solches
Verfahren nachgewiesen werden kann , können nicht als
zuverlässiger Unternehmer angesehen werden ; ihre An¬
gebote haben für die Zuschlagserteilung auszuscheiden.
Im übrigen besteht die Auffassung , daß an die bauver¬
gebenden Behörden die Forderung gestellt werden muß ,
die Preisausteilung als geistiges Eigentum des An¬
bieters nach Prüfung an diesen zurückzureichen.

Bei einer gemeinsamen Durchprüfung der abge¬
gebenen Angebote unter Mitverwertung der Preisauf¬
teilungen ist es bestimmt möglich, das oder die Ang «bote
eindeutig zu ermitteln , die als angemessen auszusprechen
sind . Die Znschlagserteilung an das angemessene An¬
gebot bei klarem Arbeitsbeschrieb schließt auch jede Nach¬
forderung des Handwerkers an die Baubehörde aus .
Es wird verlangt , daß grundsätzlich Nachzahlungen nicht
mehr gewährt werden , wenn die Ausschreibung und
Arbeitsvergebung in der vorgeschlagenen Weise nach den
Richtlinien der VOB erfolgt.

Nach Ansicht weitester Kreise des Handwerks
stellt die in letzter Zeit häufige Aufhebung einer Aus¬

schreibung wegen geringfügiger Aenderung der Projekt¬
unterlage einen Mißstand dar , der abgestellt werden
muß . Die VOB . schreibt ausdrücklich vor , daß eine
Ausschreibung nur aufgehoben werden soll , wenn sich
die Grundlagen der Ausschreibung wesentlich geändert
haben oder andere schwerwiegende Gründe bestehen . Das
Bauhandwerk kann sich des Eindrucks nicht erwehren,
daß eine mehrmalige Ausschreibung oft ohne triftige
Gründe erfolgt . Die Abänderung bei einer Neuaus¬
schreibung sind oft so geringfügiger Art , daß der Ge¬
danke unabweisbar ist , daß die Begründung der Auf¬
hebung der Ausschreibung mit diesen Abänderungen
nur ein Vorwand darstellt , während in' Wirklichkeit
die Absicht , weitere und niederigere Angebote zu erhalten ,
Zweck der mehrmaligen Ausschreibungen ist.

5 . Einen Mißstand stellt auch das Angebotsver¬
fahren dar , das voo den Architekten weitgehend in
Anwendung gebracht wird unter Nichtbeachtung der
Bestimmung des Z 6 der VOB . , wonach das Auf- und
Abgebotsverfahren zu vermeiden ist. Nachverhandlungenmit Bietern müssen grundsätzlich verboten werden ; insbe¬
sondere das Abhandeln von Preisen unter Hinweis auf
niedrigere Angebote von Konkurrenten muß unterbleiben .

6 . Endlich ist festzustellen, daß die Bevorzugung
der Handwerker , die berechtigt sind den Meistertitel zu
führen oder Lehrlinge auszubilden , vor anderen An¬
bietern , wie sie die VOB . vorschreibt, von den Bau¬
behörden nicht genügend berücksichtigt wird . Auf die
Einhaltung dieser Vorschrift muß hingewirkt werden.

Während den Arbeitsvergebungen aller öffentlichen
Stellen grundsätzlich die VOB unverändert zu Grunde
zu legen ist welche Bestimmung aber insbesondere bei
Landgemeinden , Krankenkassen usw . noch nicht restlos
bekannt ist — besteht eine gleiche Bestimmung für die
Arbeitsvergebungen durch Privatarchitekten oder private
Bauherrn bis jetzt noch nicht. Die Privatarchitekten
sollen deshalb ersucht werden , ihren Angeboten und
Werkverträgen auch die VOB grundsätzlich zu Grunde
zu legen . Die Architekten können darauf hingewiesen
werden , daß sie heute durch ihr neues Berufsstandrechteine einheitliche Organisation und eine Sicherstellung
ihrer berechtigten Honoraransprüche erhalten haben . Das
Handwerk begrüßt durchaus diese Maßnahme darf aber
auf der anderen Seite erwarten , daß auch die Archi¬
tektenschaft das notwendige Verständnis für die berech¬
tigten Wünsche des Handwerks aufdringt , die sich in
viel engeren und bescheidenerem Rahmen bewegen, als
die Rechte, die die Architektenschaft gesetzlich erhalten
hat . Es ist kein vernünftiger Grund ersichtlich , der die
Architekten zu einer Ablehnung der grundsätzlichen Ein¬
führung der VOB . in der: Vertragsunterlagen mit den
Handwerkern veranlassen könnte. Die VOB . gibt dem
Handwerker nur ein Mindestmaß an Sicherheit für eine
gerechte und vernünftige Arbeitsvergebung . Wenn die
VOB . allen Angeboten auch bei privaten Arbeitsver¬
gebungen zu Grunde gelegt wird , kommen auch
sinngemäß alle die Forderungen , welche in den voraus¬
gehenden Ausführungen für die Anwendung der Be¬
stimmungen der VOB . , an die Baubehörden gestellt
sind , die Architekten in Frage . Den Konkurrenzkampf
unter den Architekten, der ohne Zweifel bisher bestanden
hat und vielfach auf dem Rücken des Handwerkers aus¬
getragen worden ist , kann einer vernünftigen Berück¬
sichtigung der berechiigten Forderungen des Handwerks
nicht mehr im Wege stehen, nachdem grundsätzlich das
Architektenhonorar gesetzlich festgelegt ist und nicht unter¬
boten werden kann.
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II .
1 . Wie schon erwähnt , richtet der Vergebungsaus¬

schuß seine Beanstandungen , Forderungen und Wünsche
nicht nur an die eine Seite der an der Submission be¬
teiligten Wirtschaflskreise, an Behörden und Architekten ,
sondern verkennt auch nicht die Mißstände , die beim
Handwerk selbst teilweise herrschen und stellt deshalb
Verbesserungsvorschläge für das Handwerk selbst auf .

Die Preismoral im Handwerk ist tief gesunken
und wirft auf den gesamten Handwerkerstand einen
dunklen Schatten . Der harte wirtschaftlicheExistenzkampf
hat dazu geführt , daß auch sonst ehrliche und tüchtige
Handwerker zu unsittlicher Preisunterbietung und un¬
moralischer Preisschleuderei greisen, wenn es sich um
die Erlangung eines Auftrages handelt . Es muß inner¬
halb der Handweikerorgan isai ionen mit harter und rück¬
sichtsloser Schärfe gegen unlautere Elemente jeder Art
vorgegangen werden . Die Ehrengerichtsbestimmungen
des neuen Handwerkergesetzes bilden hierzu die Hand¬
habe. Ein Handwerker , der offensichilich ein Schleuder¬
angebot abgegeben hat , muß eine Angebotsabschrist und
eine Preis aufteilung an die Kreishandwerkerschaft ein¬
reichen , welche auf Grund der ihr gegebenen Rechte zur
Anforderung dieser Unterlage berechtigt ist . Stellt der
Vergebnngsausschuß der HandwerkerschaÜ eine unsitt¬
liche Preisschleuderei fest , so wird das Angebot und die
Preisausteilung zur weiteren Prüfung an den Landes¬
gutachterausschuß weitergeleitet . Stellt auch dieser den
gleichen Tatbestand fest , io wird ein Ehrengerichtsver -
fahren gegen den Preisschleuderer beantragt . Es müssen
unbedingt baldigst einige Fälle dieser Art ohne Rück¬
sicht verfolgt und die Urteile des Ehrengerichts weitesten
Kreisen des Handwerks als abschreckendes Beispiel be¬
kannt gegeben werden . Gegebenenfalls muß auch auf
Grund des tz 35 Abs. 5 der Gewerbeordnung versucht
werden , unlauteren und unzuverlässigen Elementen im
Bauhandwerk die selbständige Ausübung des Handwerks
zu entziehen. Es ist zu hoffen, daß die weiteren Durch¬
führungsbestimmungen zum Handwerkergesetz dieses
Recht auf Einstellung der selbständigen handwerklichen
Tätigkeit von den Bezirksämtern auf die Handwerks¬
kammern übertragen .

2 . Eine weitere wichtige Maßnahme zur Erzielung
ehrlicher Preise wird in der Abhaltung von Jnnungs -
kursen über Kalkulationslehre erblickt . Soweit Schleuder¬
angebote und auch Ueberangebvte nicht auf Böswillig¬
keit und Absicht zurückzuführen sind, beruhen sie auf
der Unfähigkeit vieler Handwerker zur Aufstellung einer
ordnungsmäßigen Kalkulation . Wohl ist es den In¬
nungen untersagt , Richtpreise anfzustellen oder zu emp¬
fehlen, es ist ihnen aber ausdrücklich gestattet , ihre
Mitglieder in Kalkulationskursen über eine angemessene
Kalkulation zu unterrichten . Es besteht auch kein Ver¬
bot für die Festlegung von Richtlinien für angemessene
Arbeitszeiten und Geschäftsunkosten . Nachdem die Mate¬
rialkosten nicht wesentlich von einander abweichen, muß
eine einheitliche Angebotsabgabe zu erzülen sein , wenn
in den Kalkulationskursen dem einzelnen Handwerker
nachgewiesen werden kann , daß er zu bestimmten Ar¬
beiten auch einen bestimmten nach unten und oben
begrenzten Zeitaufwand unbedingt benötigt und auch
seine Geschäftsunkosten unter eine gewisse Höhe auf
keinen Fall heruntergehen kann.

Ueber die Höhe der Geschäftsunkosten müssen im
übrigen beim Handwerker selbst Erhebungen in den
einzelnen Berufen über das Verhältnis der Geschäfts-
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Unkosten zum Umsatz bezw. zur Lohnsumme angestellt
werden . Es wird sich aus diesen Erhebungen ein Bild
über die Geschäftsunkosten in den einzelnen Handwerks¬
berufen ergeben, das den Baubehörden und allen Be¬
rufsangehörigen zur Kenntnis gebracht werden kann.
Es kann und darf nicht mehr Vorkommen, daß in
Preisaufteilungen die Geschäftsunkosten um 50 Proz .
und mehr unter dem angemessenen Satz eingesetzt wer¬
den . Zu den Erhebungen über die angemessenen Un¬
kosten sind selbstverständlich nur Betriebsinhaber ^zu-
zuziehen , die durch ihr Ansehen die Bürgschaft für
wahrheitsgemäß und richtige Angaben bieten . Die
Kalkulationskurse haben neben der sachlichen Unterrich¬
tung auch die Aufgabe , den Handwerker auf seine Be¬
rufsstandspflichten und seine Verantwortung gegenüber
Volk und Staat in seiner Preisgebarung hinzuweisen .

3 . Eine weitere Forderung ist die Verschärfung
der Gesellen- und vor allem der Meisterprüfungen .
Mit ungenügendem Wissen und Können ausgestattete
Meister sind eine schwere Belastung für ein Handwerk .
Insbesondere muß bei den Prüfungen größerer Wert
auf eine gründliche Kenntnis der Buchhaltung und eine
gewisse Gewandtheit in der Kalkulation gelegt werden .
Wer einen Preis nicht richtig errechnen kann , mag
vielleicht ein tüchtiger Geselle sein , wird aber niemals
ein tüchtiger Geschäftsmann werden . Es soll in Zu¬
kunft niemand mehr die Meisterprüfung bestehen, der
nicht diese Grundforderungdn erfüllt .

4 . Weiterhin wird es sich der Vergebnngsausschuß
zur Aufgabe machen, die Qualitätsleistung im Hand¬
werk zu fördern . Qualnätsbetrug muß sestgestellt und
unnachsichtlich auf Grund der Ehrengerichtsbestimmun -
gen geahndet werden . Meist sind es die Handwerker ,
die mit Schleuderpreisen arbeiten , aber meistermäßige
Arbeit zusichern , die ihre Auftraggeber mit einer Schund¬
arbeit betrügen und den ehrlichen Handwerker durch
ihre unlauteren Machenschaften zu Grunde richten.

Es sollte in allen Kreishandwerkerschaften und
Innungen an die baubeslissenen Stellen herangetreten
werden , eveatl . auch in Vorträgen , um endlich das
Verständnis und die gerechte Würdigung des Bau¬
handwerks zu wecken. Der Appell muß den Baube¬
hörden und Architekten die eminente Wichtigkeit eines
innerlich gstunden , auf Qualitätsarbeit eingestellten
Handwerkerstandes zum Bewußtsein bringen ; er muß
ihnen klar machen , daß letzten Endes die Ziele , die im
Bruhandwerk verfolgt werden , mit den Interessen der
Allgemeinheit parallel laufen . Ein verproletarisierter
Handweckerstand ist eine Gefahr für die gesunde soziale
und wirtschaftliche Schichtung des deutschen Volkes.
Nicht der Eigennutz des Einzelnen hat bei Submissionen
den Ausschlag zu geben , sondern die Rücksichtnahme auf
das Gesamtinteresse muß im Vordergrund stehen .

Das Handwerk ist zu schade , um von gewissen¬
losen Elementen in den eigenen Reihen und durch das
Unverständnis der mit der Arbeitsvergebung sich be¬
fassenden Stellen zu Grunde gerichtet zu werden . Das
Handwerk stellt keine ungerechtfertigten Forderungen ,es hat seine Wünsche auf ein Mindestmaß beschränkt ,deren Erfüllung ihm gerade noch eine Lebensmöglich¬
keit auf gesunder Grundlage unter Aufrechterhaltung
der deutschen handwerkerlichen Wertarbeit im Interesse
des Allgeineinwohls bietet. Es fordert nur eine be¬
scheidene Verwirklichung der Forderung : „ Ehrlicher Lohn
für ehrliche Arbeit !"
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Bundesnachrichten.
Zum lakresweelisel

allen Kollegen die besten Miinselie!
Lassen Sie uns damit den Wunsch verbinden , daß die Zusammengehörigkeit und
Kameradschaftlichkeit im neuen Jahre 1935 wieder mehr gepflegt werden wolle, wie
in dem zur Neige gehenden Jahre 1934 .
Verbittern wir uns nicht gegenseitig das Leben , sondern helfen wir uns im Sinne
unseres Führers und Reichskanzlers Adolf Hitler.

Mitgliedsbücher der Reichskammer der
bildenden Künste .

Eine große Anzahl Anfragen wegen noch nicht
erledigter Aufnahme in die Reichskammer der bildenden
Künste kommen an die Fachgruppe 1 .

Bei der Reichskammer konnte infolge des bekannten
Erlasses des Präsidenten der Reichskammer , betreffend
„ Berufsausübung der Architekten"

, welcher einen außer¬
ordentlichen Ansturm von Aufnahmegesuchen in die
Reichskammer zur Folge hatte , die Awräge nicht so
bearbeiten , wie dies erwünscht wäre . Nachdem der An¬
sturm jedoch nachgelassen hat , werden die Anträge
wieder laufend bearbeitet und ist in Kürze mit der Er¬
ledigung zu rechnen . Sch.

An die Mitglieder der Sterbekasse
In letzter Zeit häufen sich die Anfragen der Kollegen,

ob mit der Abwicklung des Sterbekassengeldes in Bälde
gerechnet werden könne . Die Beitreibung der noch aus¬
stehenden Beiträge ist noch voll im Gange . Bevor nicht
restlos die Beitragsfragen geklärt sind , kann ich die
Anzahl derjenigen Mitglieder nicht feststellen, die an
der Verteilung des Geldes zugelassen werden . Der Ge¬
samtbetrag der Sterbekasse ist jetzt auf etwa 4000
gestiegen. Bei einem Teil der im Laufe der letzten
Jahre ausgetretenen Mitglieder muß der Beitrag ge¬
richtlich eingeklagt werden.

Dies ist ungefähr der Stand , wie ich heute be¬
richten kann . Um unnötige Porti auszugeben , kann
ich die Zusendung des Teilbetrages , der auf die einzelnen
Kollegen entfällt , erst nach der ordentlichen Durchführung
einer vollständigen Abrechnung vornehmen . Ich möchte
nochmals betonen , daß nur diejenigen Mitglieder an
der Verteilung zugelassen werden , die restlos ihre Bei¬
träge bis 1 . Januar 1934 bezahlt haben . Alle übrigen
scheiden von der Verteilung aus .

Frischmuth , Bundesleiter .

Einbanddecken
für unsere Zeitschrift „Der Baumeister " können bei uns
sowohl für das Jahr 1934 als für die verflossenen
Jahre bestellt werden.

Ueber die

Mitgliederbewegung 1934
wird die erste Nummer des Jahrganges 1935 aus¬
führlich berichten.

Ser Minister -es Innern
Nr . 113983 Karlsruhe . 15. Nov . 1934.

Norm . XXII °

Schutz des Berufs und der
Derufsausübung der Archi¬
tekten, hier
Baupolizei .

An die
Bezirksämter , Polizeipräsidien , Polizeidirek¬
tionen und den Herrn Gberbürgermeister der
Stadt Karlsruhe .

Durch das Reichskulturkammergesetz vom 22 . Sep¬
tember 1933 (RGBl . I S . 661 ) und seine Durchführungs¬
verordnungen sind die Architekten in die Reichskammer
der bildenden Künste eingegliedert worden . Der Präsi¬
dent der Reichskammer der bildenden Künste hat am
28 . September 1934 (amtlich veröffentlicht in der Reichs¬
ausgabe des „ Völkischen Beobachters " vom 30 . Sep -
tembrr 1934 Nr . 273) eine Anordnung erlassen , die die
Berufsausübung der Architekten regelt . Darnach ist jede
planende oder sonstige gestaltende , künstlerisch anord¬
nende , betreuende und leitende Tätigkeit auf dem Gebiet
des Bauwesens , wenn sie eigenschöpferische Gestaltungs¬
kraft zeigt und nicht lediglich die Anwendung erlernter
rein technischer Kenntnisse ist . als Architektentätigkeit
anzusehen (K 2) . Die Mitgliedschaft in der Kammer ist
Voraussetzung für die Ausübung des Berufs (K 1 ) .

Aufgrund dieser Anordnung hat der Reichsminister
für Volksaufklärung und Propaganda die Landesregie¬
rungen gebeten, die Baupolizeibehörden anzuweisen, nur
solche baupolizeilichen Eingaben zur Bearbeitung anzu¬
nehmen und zu erledigen , deren architektonische Entwürfe
von Architekten angefertigt sind und eingereichtwerden ,
die Mitglieder der Reichskammer der bildenden Künste
sind . Der Durchführung dieser Regelung stehen indessen
einstweilen Bedenken rechtlicher und praktischer Art im
Wege . Der Herr Reichswirtschaftsminister hat daher
mit Schreiben vom 27 . Oktober 1934 VIII k 9 Nr .
9418/34 den Landesregierungen mitgeteilt , daß wegen
der Durchführung der erwähnten Anordnung demnächst
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besondere Anweisung ergehen wird ; zur Vermeidung
von wirtschaftsschädigenden Stockungen in der Bear¬
beitung von Bauanträgen sei bis dahin weiter nach
den bestehenden Vorschriften zu verfahren .

Fch gebe hiervon Kenntnis mit dem Ersuchen, hier¬
nach zu verfahren .
II . Nachricht hiervon .

In Vertretung : Im hoff .
An den
Badischen Baumeisterbund e . V.
z. H . des Vors . , Herrn Gewerbe¬
oberinspektor Frischmuth

Karlsruhe .

M Minister des Innern
Nr . 113953 . Karlsruhe . 16 . Nov . 1934 .

Norm . XXIV .
Vorstädtische Kleinsiedlung,I. IV. Abschnitt .

An die
Bezirksämter und an die 13 Bezirks -Dauämter .

1 . Im Nachgang zu Ziffer 5 meines Runderlasfes
vom 1 . November 1934 Nr . 105742 teile ich mit , daß
es dem Herrn Reichswirtschaftsminister nunmehr zur
Erleichterung der Entfernung ungeeigneter Siedler
wünscht, daß die mit seinem Rundschreiben vom 3 . Sep¬
tember 1934 I k ll — 137/34 vorgesehene Regelung
nicht nur auf Kündigungen im Fall eines wichtigen
Grundes beschränkt , sondern auch auf Kündigungen auf
Grund der M 553 und 544 BGB . ausgedehnt wird .

Hiernach hat der Absatz 3 des K 3 des Träger -
Siedler - Vertrags anstelle der in meinem Erlaß vom
1 . November 1934 angeführten Fassung jetzt folgende
Fassung zu erhalten :

„ Das Miet - (Pacht - )Verhältnis kann außerdem unter
Einhaltung einer Kündigungsfrist von 1 Monat für
den Schluß eines Kalendermonats gekündigt werden ,wenn ein wichtiger Grund vorliegt , insbesondere auch ,wenn der Siedler sich als offensichtlich ungeeignet
erwiesen hat . Erhebt der Siedler gegen die Kündigung
Widerspruch, so ist der Badischen Landeswohnungs -
fürsorgeanstall in Karlsrube unverzüglich unter ein¬
gehender Darlegung des Sachverhalts zu berichten.
Diese entscheidet nach Anhörung des anderen Teils
und nach eingehender Prüfung der Sachlage unter
Ausschließung des Rechtsweges endgültig darüber ,ob die Vorallssetzungen zur Kündigung gemäß den
M 553 und 554 BGB . oder wegen Vorliegens eines
wichtigen Grundes als gegeben anzusehen sind.

"
Um Mißverständnisse zu vermeiden , wird darauf

hingewiesen, daß gemäß ausdrücklicher Weisung des
Herrn Reichwirischastsministers auch für die Träger -
Siedler - Verträge aus dem I . und II . Bauabschnitt , in
denen die Reichsdarlehen noch durch Zentralstellen des
Reichs bewilligt worden sind , als entscheidende Behörde
das Badische Ministerium des Innern oder die von
ihm beauftragte Stelle anzusehen ist.

Ich ersuche alle noch nicht abgeschlossenen Träger -
Siedler -Verträge alsbald entsprechend zn ändern . Aber
auch bei den schon abgeschlossenen Verträgen ist diese
Aenderung durchz «führen . Bezüglich der Durchführung
dieser Aenderungen gelten sinngemäß die unter Ziffer 5

meines oben angezogenen Erlasses angeführten Be¬
merkungen des Herrn Reichswirtschaftsministers . Heber
die Durchführung der Aenderungen ist s . Zt . zu berichten.

2 . Im Nachgang zu Ziffer 8 meines Runderlasfes
vom 1 . November 1934 Nr . 105742 gebe ich von einer
Mitteilung des Herrn Reichswirtschaftsministers vom
25 . Oktober 1934 VIII k 11— 177/34 Kenntnis , wonach
der Herr Reichsarbeitsminister sich damit einverstanden
erklärt hat , daß von der den freiwilligen Helfern zu¬
gebilligten Vergütung gemäß Z 112 ÄVAVG ein Be¬
trag bis zu 1 . — für den Arbeitstag als Werbungs¬
kosten abgesetzt wird . Der Präsident der Reichsanstalt
für Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung
wird die Landesämter und Arbeitsämter entsprechend
ermächtigen .

Eine weitere Fertigung des Erlasses für den Ge¬
brauch des Amts liegt bei .
II . Nachricht hiervon .

In Vertretung : Jmhoff
Beichel

An den
Badischen Baumeisterbund e. V.
z . H . des Herrn Gewerbeoberinsp .
Frischmuth

Karlsruhe .

Terminkalender
für Monatsversammlungen

Wir wollen noch einmal auf unsere Notiz in der
Nr . 11/1934 auf Seite 118 , bezüglich der rechtzeitigen
Mitteilung von Monatsveranstaltungen der Bezirks¬
gruppen Hinweisen.
Bezirk Konstanz :

Monatsversammlung am Mittwoch, den 2 . Januar 1935 ,abends 20,30 Uhr. Es wird noch besondere Einladung er¬
gehen .

Bezirk Waldshut :
Monatsversammlung am Montag , den 7 . Januar 1935 ,abends 20,30 Uhr im Gasthaus „ Zum Schwanen .

"

Bezirk Lörrach :
Monatsversammlung am Mittwoch, den 2 . Januar 1935 ,abends 20,30 Uhr im „ Iägcrstüble " in Lörrach.

Bezirk Donaueschingen:
Monatsversammlung am Samstag , den 5 . Januar 1935 ,abends 20,30 Uhr im „ Adler."

Bezirk Lrciburg:
Im Monat Januar wird keine Monatsversammlung abge-
haltcn , dafür ist im Laufe des Monats eine Sondcr -
versammlung vorgesehen .

Bezirk Karlsruhe :
Wir werden zu einer Veranstaltung im Monat Januar 1935
besondere Einladungen ergehen lassen . Je nach den Witterungs¬
verhältnisse» ist eine Besichtigung vorgesehen .

Bezirk Pforzheim :
Monatsversammlung am Montag , den 7 . Januar 1935 ,abends 20,30 Uhr in der Bierstube des „ Hotel Ruf " in
Pforzheim.

Bezirk Mannheim :
L? rlUllslUUUU ^ UN PNVllUl ^ UUUUL

sonders eingeladen.

Schriftleitung: A . Stcgmcicr , Karlsruhe , Neue Bahn
Friedenstratze 7 , Telefon 5485 / Druck und Verl

Telefon 7978 / Verantwortlich für die Anzeigen: Eugen Harsch , Karlsruhe ,rsch, Karlsruhe , Friedenstraße 7 . Auslage - Monat Gktober 1500
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